


D31 % 

 

64197571 33,1 

1331 % DM % DM % D31 %  

20578916 23,1 18064613 37,1 14427718 36,0
1

 11126324 68,9 

I 
68469026 76,9 30688909 62,91  25747942 64,0 5031836 31,1 

1 

  

- 
1113461 
3 925 8941 
50015391 

I 

1,0 
3,5 
4,4 

119014 
1412 420 

329 240 
4054574 

0,1 

1,81 
0,4 
5,0 

Darüber hinaus ist auf Landesebene für bestimmte Per-
sonengruppen (z. B. Alte, Erwerbsunfähige, werdende Mütter, 
Blinde) noch ein Mehrbedarf vorgesehen. Als laufende Hilfe 
werden außerdem die Aufwendungen für die Miete bezahlt. 

Das BSHG sieht ferner noch eine laufende Hilfe in Form 
laufender Sachleistungen vor, wenn diese Hilfe infolge un-
wirtschaftlichen Verhaltens des Hilfesuchenden oder aus son-
stigen Gründen für notwendig erachtet wird. Die Hilfe muß 
jedoch regelmäßig vorgesehen sein, die Dauer der Notwendig-
keit der Gewährung ist hierbei ohne Belang. So zählt auch 
eine zunächst regelmäßig vorgesehene aber kurze Zeit später 
wieder hinfällig gewordene Hilfe als laufende Leistung. Zu 
den laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt rechnen außerdem 
Vorschüsse zu Beschaffungs- oder anderen Zwecken, soweit sie 
aus künftig laufenden Zahlungen der Sozialhilfe abgedeckt 
werden sollen, ferner laufend gewährte Krankenkassen- und 
Versicherungsbeiträge (§§ 13 und 14 BSHG). 

Als einmalige Hilfen (§ 21 Abs.1 und 2 BSHG) zählen sämt-
liche nicht regelmäßig vorgesehenen Leistungen zur Bestrei-
tung des Lebensunterhalts, wie z. B. Beihilfen zwecks Beschaf-
fung von Winterfeuerung, Kleidung, Hausrat und Handwerks-
zeug, Transport-, Umzugs- und Bestattungskosten. Hierbei 
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Personengruppe 

Städte über 
100000 bis 

500 000 
Einwohner 

Stuttgart 

ab ab 
1. 6. 62 1. 10. 64 

ab ab 
1. 6. 62 1.10. 64 

ab ab 
1. 6. 62 1. 10. 64 

Für den Haushalts-
vorstand und den 
Alleinstehenden . . 

Für Haushalts-
angehörige im 
Alter von 
unter 7 Jahren .. 

7 b. unt.14 Jahren 
14 b. unt.18 Jahren 
18 Jahren u. mehr 

116 125 

Stadtkreise über 
100 000 

Einwohner und 
Landkreise 

Tabelle 1 Aufwand der Sozialhilfe in Baden-Württemberg im Jahr 1964 

Außerhalb von , 1. dovon im Regierungsbezirk 

Insgesamt Nordwürttem-
berg 

Nordbaden Südbaden Südwürttemberg-

 

Hohenzollern 
Art der Hilfe Anstalten 

DM % I DM % 
1
1
 

47754942, 59,5 16442629 14,4 

32564149 40,5 97373564 85,6 

 

90807 0,1 2388951  0,2 
2775524 3,51  125307381 11,0 
9616335 12,01 194238 0,2 
9108003 11,3 5151247 4,5 
4427046 5,5 68245164160,0 

251492' 0,3 1068601  0,1 
12685 0,0 476084 0,4 

304750 0,4 55927 0,0 
62259 0,1 333517 0,3 

I 
80319091 100 113816193 100 

 

14092741 17,5 42283538 37,2 
66226350 82,5 71532655,  62,8 

1 
2825348 4,3, 1898750, 2,7 

45373] 0,0 39433 m, 15792 0,0 18416 0,1 
1130476 1,3 454029 0,9,  541863 1,3 399513 2,5 
22895961  2,6 953090 2,0' 359640 0,9 652808, 4,0 
26038921 2,9 2899356 5,9 2639033 6,6 913832, 5,7 

1 

867801  0,1 161433,  0,2 50954 0,1 305351  0,2 
89678401 10,1: 2867165' 5,91 2922094 7,3 5491631  3,4 
47142961  5,3 2683744 5,5 2198892 5,5 213641 1,3 
82755601  9,3 3626079 7,4 2258699 5,6 98912 0,6 

39826053 44,7 16270307 33,4, 14480496 36,0 2095354 13,0 
180949 0,2, 839791  0,21 53097 0,1 40327 0,3 
188147 0,2 264666 0,5, 28941 0,1 7015 0,0 
114304 0,1 232983 0,51 9028 0,0 4362 0,0 

457601, 0,1 152645 0,3 189413 0,5 7958 0,0 

89047942 100 48753522 100 401756601  100 16158160 100 

 

29,0 27659134 31,1 12239054 25,11 11003668 27,4 5474423 33,9 
61388808 68,9 36514468 74,9 29171992 72,6 106837371  66,1 

1 
2158852 3,5 996512 2,71  966518 3,3, 602216: 5,6 

Hilfe zum Lebensunterhalt  

Hilfe in besonderen Lebenslagen  
davon 

Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung 
der Lebensgrundlage  

Ausbildungshilfe  
Vorbeugende Gesundheitsbilfe  
Krankenhilfe  
Hilfe für werdende Mütter und 

Wöchnerinnen  
Eingliederungshilfe für Behinderte  
Blindenhilfe  
Tuberkulosehilfe  
Hilfe zur Pflege  
Hilfe zur Weiterführung  des Haushalts 
Hilfe für Gefährdete  
Altenhilfe  
Sonstige Hilfe  

Gesamtausgaben (Brutto)  

Einnahmen 
Reinausgaben 

darunter 
für Zugewanderte  

129937713 X66,9 

0,1 
1,3 
2,2 
4,7 

119 014 
2 525 881 
4255134 
9056113 

329 702 
15 306 262 
9810573 

14259 250 
72 672 210 

358 352 
488 769 
360 677 
395 776 

0,2 
7,9 
5,0 
7,3 

37,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

194135284 100 
1 I 

56 376 279 
137759005 

4 724 098 

71,0 

3,4 

Hilfearten - wie z. B. die Tuberkulosehilfe, Eingliederungs-
hilfe und Ausbildungshilfe - enthalten sind, die zugleich noch 
mit einer Hilfe zum Lebensunterhalt gekoppelt sind. Während 
die Hilfen in besonderen Lebenslagen individuell, den Erfor-
dernissen des Einzelfalls entsprechend, gewährt werden, be-
stimmt sich die Hilfe zum. Lebensunterhalt, das sind nach dem 
BSHG Leistungen, die Hilfesuchende zur Bestreitung der not-
wendigen Lebensbedürfnisse empfangen, soweit es sich um 
laufende Leistungen außerhalb von Anstalten handelt, nach 
Regelsätzen. Ihr Inhalt und Aufbau ist vom Bund angeord-
net, die Höhe der Regelsatzleistung im einzelnen wird jedoch 
vom Land festgelegt. 

Die Steigerung des Bruttoaufwandes für Sozialhilfe gegen-
über den vergleichbaren Aufwandssummen früherer Jahre ist 
vor allem auf die Erweiterung des Personenkreises von An-
spruchsberechtigten und auf die Ausweitung und Verbesserung 
der Leistungen zurückzuführen. Der weitaus größere Teil des 
Bruttoaufwandes entfiel auch 1964 auf die Sozialhilfe in An-
stalten, und zwar 58,6 0/o (113,8 Mill. DM). Bei den örtlichen 
Trägern überwiegen die Ausgaben für die außerhalb von 
Anstalten gewährten Leistungen, bei den Landeswohlfahrts-
verbänden, als den überörtlichen Trägern, die Aufwendungen 
für die heim- oder anstaltsmäßige Unterbringung von Sozial-
hilfeempfängern (79,3 0/o). Von den örtlichen Trägern, also 
den kreisfreien Städten und Landkreisen, wurden im Jahr 
1964 mit insgesamt 90,6 Mill. DM 46,6 0/o des Gesamtaufwands 
für Sozialhilfe getragen. Im Vergleich hierzu beliefen sich die 
Ausgaben der überörtlichen Träger (LWV Württemberg-Ho-
henzollern und LWV Baden) auf insgesamt 103,6 Mill. DM, 
also um 12,6 % höher; dies entspricht einem Anteil von 53,4 0/0 
des Gesamtaufwandes der Sozialhilfe. 

Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt 
Für Hilfe zum Lebensunterhalt sind im Jahr 1964 in Baden-

Württemberg rund 64,2 Mill. DM verausgabt worden; in der 
Mehrzahl der Fälle (74,5 0/o) handelte es sich um Leistungen 
außerhalb von Anstalten. Während sich dieser Ausgabenbetrag 
auf insgesamt 47,8 Mill. DM belief, verursachte die in Anstal-
ten gewährte Hilfe zum Lebensunterhalt nur 16,4 Mill. DM 
(25,5 0/o). Von den außerhalb von Anstalten gewährten Lei-
stungen entfielen 38,6 Mill. DM oder 80,7 0/0 auf regelmäßige, 
d. h. laufende Leistungen und nur rund 9,2 Mill. DM oder 
19,30/o auf einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt. Etwa 
50,2 0/o dieser einmaligen Hilfen sind Empfängern laufender 
Leistungen zusätzlich gewährt worden. _ 

Gemäß § 21 Abs. 1 BSHG zählen zu den laufenden Leistun-
gen zurre Lebensunterhalt, die nach den Regelsätzen (§ 22 
Abs. 3 BSHG) bemessenen Geldleistungen, Mehrbedarfs-
Zuschläge und die Miete. In Baden-Württemberg sind die 
monatlichen Regelsätze durch entsprechenden Erlaß des Innen-
ministeriums wie folgt festgelegt (Beträge in DM): 
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spielt es keine Rolle, ob diese Leistungen an Empfänger lau-
fender Hilfe zum Lebensunterhalt oder an sonstige nicht regel-
mäßig unterstützte Hilfesuchende gewährt werden. 

Die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt fallen 
gemäß der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung hauptsächlich 
bei den örtlichen Trägern an. Insgesamt wiesen die kreisfreien 
Städte und Landkreise Baden-Württembergs 1964 einen Auf-
wand von 62,7 Mill. DM (97,7 0/o) nach. Bei den von den Lan-
deswohlfahrtsverbänden in Württemberg und Baden gewährten 
Hilfen zum Lebensunterhalt handelt es sich in der Mehrzahl 
der Fälle um Leistungen für Nich'tseßhafte (§ 100 Abs. 1 Zif-
fer 6 BSHG) sowie um Hilfen für Ausländer und Staatenlose. 
Am Gesamtaufwand für diese Hilfeart war der überörtliche 
Träger daher mit nur 2,3% (1,5 Mill. DM) beteiligt. 

Aufwendungen für Hilfen in besonderen Lebenslagen 

Dem Wunsdh des Gesetzgebers nach einer im Einzelfall an-
gemessenen und nachhaltigen Hilfe in besonderen Lebenslagen 
entspricht § 28 BSHG; individuelle Notstände, die Sozialhilfe 
erforderlich madhen, sind z.B. Krankheit, altersbedingte Schwie-
rigkeiten, sonstige Notstände u. ä. Durch das BSHG erstmalig 
gesetzlich geregelt wurde die Hilfe zum Aufbau oder zur Siche-
rung der Lebensgrundlage (§ 30), die vorbeugende Gesund-
heitshilfe (§ 36), die Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
(§§ 70 und 71), die Hilfe für Gefährdete (§§ 72 bis 74) und 
die Altenhilfe (§ 75). Außerdem sind die Eingliederungshilfe 
für Behinderte (§§ 39 bis 47) und die Hilfe zur Pflege (§§ 68 
und 69) beachtlich erweitert worden. Zu erwähnen ist ferner, 
(laß die Tubcrkuloschilfe, die früher im THG vom 23. Juni 
1959 ihre eigene gesetzliche Regelung hatte, nunmehr (voll) 
in das BSHG eingegliedert ist. 

Zur Beurteilung der folgenden Zahlenwerte sei nochmals 
vermerkt, daß, soweit die Hilfen in besonderen Lebenslagen 
entsprechend dem Gesetz eine Hilfe zum Lebensunterhalt mit 
umfaßt, dieselbe nicht gesondert nachgewiesen wird; der ge-
währte Lebensunterhalt gilt vielmehr als Bestandteil der indi-
viduell geleisteten Hilfe in besonderen Lebenslagen. 1964 sind 
in Baden-Württemberg insgesamt 129,9 Mill. DM für diese 
Hilfen in besonderen Lebenslagen verausgabt worden, das ist 
mehr als das Doppelte des Aufwandes für Hilfen zum Lebens-
unterhalt. Von diesen Bruttoausgaben für Hilfen in besonde-
ren Lebenslagen entstanden rund 32,5 Mill. DM für Hilfeemp-
fänger außerhalb von Anstalten; der sehr viel größere Aus-
gabenbetrag jedoch — nämlich 97,4 Mill. DM oder 75 % — war 
für Sozialhilfeempfänger, die in Anstalten, Heimen oder son-
stigen gleichartigen Einrichtungen untergebracht waren, er-
wachsen. Daß die überörtlichen Träger zu 78,6 0/o und die ört-
lichen Träger nur zti 21,4 0/o am Gesamtaufwand dieser Hilfe-
art beteiligt sind, liegt in der gesetzlidi geregelten Zuständig-
keit der Kostenträger begründet. 

Bund 56 0/o (72,7 Mill. DM) wurden für Hilfen zur Pflege, 
die in Form eines Pflegegeldes für häusliche Pflege und War-  

tung oder als Anstaltspflege geleistet wird, verausgabt. Der 
näclistgröß'te Ausgabenbetrag bildete die Eingliederungshilfe 
für Behinderte mit 15,3 Mill. DM (11,8 0/o), die nun auch die 
früher gesondert geregelte Körperbehindertenfürsorge ein-
schließt und körperlich, geistig und seelisch behinderten Per-
sonen zugute kommt. An dritter Stelle stand mit einem Auf-
wand von 14,3 Mill. DM (11 0/o) die Tuberkulosehilfe. Sie wird 
gefolgt von der Blindenhilfe (9,8 Mill. DM) und der Kranken-
hilfe (9,1 Mill. DM), die anteilmäßig am Gesamtaufwand der 
Hilfen in besonderen Lebenslagen nahezu gleich stark (7,5 
bzw. 7 0/o) beteiligt waren (vgl. Tabelle 3). Bei der Beurtei-
lung der Zahlenwerte ist zu berücksichtigen, daß in den Auf-
wendungen für Blindenhilfe nicht nur die nacht dem Lei-
stungsrecht des BSHG gewährten Hilfen, sondern auch das 
nach landesrechtlichen Bestimmungen gezahlte sog. Landes-
bliudengeld nachgewiesen werden. Die Kosten der vorbeugen-
den Gesundheitshilfe hemessen sich mit rund 4,3 Mill. DM auf 
3,3 0/o; diese Hilfe umfaßt auch die ärztlich angeordneten Er-
holungsmaßnahmen für Kinder sowie die für Mütter und alte 

Tabelle 2 Aufwand der Hilfe zum Lebensunterhalt 1964 

d-a im liegierangsbczirk 
i 

Nordwürttemberg Nordbaden Siidbadea Siitlrvürttemberg-

 

Hobenzollern 

DM % D\I ---- 
% - DM % I D\i , % 

I 

11 630 322 30,1 11 197 924 29,0 9 563 828 24,8 
3 381 554 36,9 2 387 174 26,1 2 128 137 23,2 

1 621 072 i 35,2 1 297 033 28,2 1 050 SSG 22,8 634 121 1 13,8 

15 011876 j 31,4 13 585 098 28,5 11 691 965 24,5 7 466 003 15,6 

932 199 33,8 504 967 18,3 . 756 456 27,4 566 297 20,5 

 

5 567 040 33,9 4.179515  27,2 2 735 753 16,6 3 660 321 22,3 

206 525 25,9 216 694 27,2 176 373 22,2 196 551 24,7 

20 578 916 32,1 18 064 613 28,1 14 427 718 22,5 11 126 324 . 17,3 
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Bad en-

 

W ürttemberg 
insgesamt Art der Hilfe 

Außerhalb von Anstalten 
Laufende Leistungen 
Einmalige Leistungen  
darunter 

an Empfänger laufender Leistungen  

Insgesamt 

darunter 
für Zugewanderte  

In Anstalten 
Laufende und einmalige Leistungen insgesamt .... 

darunter 
für Zugewanderte  

Gesamtausgaben  

DM % 

38 590 730 60,1 
9 164 212 1,1,3 

4 602 782 50,2 

47 754 942 74,4 
I 

2 759 919 5,8 

16 442 629 25,6 

796 143 4,8 

64 197 571 100 

6 198 656 ' 16,1 
1 267 347 ' 13,8 



au tierhalb r.. in davon im l;rgienmgsbezirk 

I 
4 902 462 34,4 

64 759 
8 659 162 

534 712 
98 155 

0,5 
60,7 
3,7 
0,7 

D3 

0,3 
91,9 
5,9 
0,4 

26 789 
8 374 927 

53,1712 
38 839 

Tabelle 3 Ausgaben und Einnahmen der Tuberkulosehilfe im Jahr 1964 

Anstalten 

37 970 0,7 
284 235 5,5 - - 

59 316 1,2 

Insgesamt 

14 259 250 100 

3 038 408 21,3 
11 220 842 78,7 

1,36 

Nord. Nordboden 

D31 % 

x ürttemberg  h) 

DM % 

Süd-

 

Südbaden wiirttemberg-

 

Ifohenzollem 1) 
D31 % D31 % 

 

563 499 25,0 

I 

40 445 1 40,9 2 884 777 34,8 1 413 741 39,0 

51 476 
4 912 262 

362 565 
64 ,180 

0,6 
59,4 
4,4 
0,8 

5 794 0,2 
2 109 016 58,2 

81 442 2,2 
16 086 0,4 

7 169 
1 589 666 

88 585 
9 780 

0,3 
70,4 
3,9 
0,4 

320 
48 218 

2 120 
7 809 

0,3 
48,8 
2,1 
7,9 

8 275 560 100 3 626 079 100 2 258 699 100 98 912 100 

1 809 334 21,9 780 938 21,5 436 203 19,3 11 933 12,1 
6 466 226 78,1 2 845 141 78,5 1 822 496 80,7 86 979 87,9 

1,40 1,59 1,05 -,82 

 

DM % D\1 % 

132 736 1,5 4 769 726 92,6 

Art der Hilfe 

Heilbehandlung  
Hilfe für Eingliederung in das 

Arbeitsleben  
Hilfe zum Lebensunterhalt  
Sonderleistungen  
Vorbeugende Hilfe  

Ausgaben insgesamt  

Einnahmen insgesamt  
Reine Ausgaben  

je Einwohner DM  

9 108 003 100 5151 247 100 

1 440 698 15,8 1 597 710 31,0 
7 667 305 84,2 3 553 537 69,0 

-,93 -,43 

Gesamtaufwand der Sozialhilfe sowie weitere Leistungen 
nach dem BSHG in Baden-Württemberg 1964 

Aufwand in DAI 

legierungsbezirk 
1..d 

 

Sozialhilfe 
insgesamt h ) 

davon 
Hilfe zum Hilfe in be- Weitere 

Lebens- sondere. Le-'Leistungen 
umcrhalt bcnslagen t) 

Nordwürttemberg  
je Einwohner  

Nordbaden 
je Einwohner 

Südbaden 
je Einwohner  

Sü(hvürtt.-Iohenzollern  
je Einwohner  

Baden-Württemberg  

je Einwohner  

t ) Einschließlich Tbc-Hilfe. 

89 047 942 20 578 916 68 469 026 B 793 661 
22,27 6,35 15,92 i 2,63 

48 753 522 18 064 613 30 688 909 5 066 851 
27,17 10,07 17,10 2,82 

40 175 660 14 427 718 25 747 942 4 115 727 
23,12 8,30 14,82 2,37 

16 158 160 11 126 324 5 031 836 3 153 929 
23,00 8,36 14,64 2,34 

194 135 284 64197 571 129 937 713 21130168 

23,51 7,77 15,74 0,56 

In dieser Nettoaufwandssumme sind rund 11,2 Mill. DM für 
Tuberkulosehilfe enthalten, die nach § 66 Abs.1 BSHG zur 
Hälfte der Bund trägt. Die mit dem Bund verrechnungsfähigen 
Leistungen für Zugewanderte stellten sich auf 6,3 Mill. DM. 

Ausgehend vom Bruttoaufwand der Sozialhilfe (ohne die 
weiteren Leistungen) errechnet eich für das Jahr 1964 im Lan-
desdurchschnitt eine finanzielle Belastung von 23,51 DM je 
Einwohner; dieser Betrag erhöht sich noch um 2;56 DM für 
die sog. weiteren Leistungen der Sozialhilfeträger. 

Die Bruttohelastung in den Regierungsbezirken weist be-
merkenswerte Unterschiede auf, während die geringste Sozial-
hilfebelastung je Einwohner im Regierungsbezirk Nordwürt-
temberg mit 22,27 DM ermittelt wurde, die um mehr als 
eine DM unter dem Landesdurchschnitt lag, hatte sich die 
höchste im Regierungsbezirk Nordbaden mit 27,17 DM je Ein-
wohner ergeben. Im Gegensatz hierzu stellten sich der für den 
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Tabelle 4 

Weitere Leistungen der Sozialhilfe 1964 nach Leistungsarten 

Bade.- 
Württcm-

 

berg 

davon im Regierungsbezirk 

DM 

Krankenversorgung gemäß 
LAG  

Geschlechtskrankenfürsorge 
Sozialhilfe für Flüchtlinge 

aus Ungarn  
'frei hnaeb tsb eihil fen  
Sozialhilfe und Kostenersatz 

für Deutsche im Ausland 

Bruttoausgaben insgesamt 

13 090 390 6040 005 3384 757 17 773  831 1891 797 
269 994 120 791 145 794 3 406 3 

20 066 32 709 12 453 A 696 
2410 5461503 591 1452 830 1235 048 

202 253 - 873 207 8 385 

21 130 168 8793 661 5066 851 4115 727 3153 929 

- 
Süd-

 

süd- xÜ,ttcm-

 

baden barg• 
liobe.- 
zollern 

Leietu.geart 

83 924 
6 602 015 

1 083 845 

Nord-
baden 

Nord-

 

württem-

 

berg 

t) Reg.-Bez. Nordwürttemberg und Südwürttemberg-Hohenzollern (ohne Hohenzollern). — s) Nur der Landesteil Hohenzoller.. 

Menschen. Im Rahmen des BSHG belief sich die Ausbildungs-
hilfe auf rund 2,5 Mill. DM; sie ist verhältnismäßig niedrig 
(1,9 0/o) am Gesamtaufwand beteiligt, da sie — ebenso wie die 
Eingliederungshilfe — erst dann in Anspruch genommen wer-
den kann, wenn die gleiche Leistung z. B. im  Bundesversor-
gungsgesetz, im Lastenausgleichegesetz oder in der Reichsver-
sicherungsordnung bereits voll ausgeschöpft ist. 

In den kreisfreiert Städten standen  — nach der  Höhe  des  Lei-
stungsbetrages gemessen — an den drei ersten  Stellen  die  Hilfen 
zur Pflege (32,9 0/o), die Krankenhilfe (28,1 0/o) und die vor-
beugende Gesundheitshilfe (23,5 0/o). Auch in den Landkreisen 
nahm die Hilfe zur Pflege (47,2 0/o) die erste Stelle ein, sie wird 
gefolgt von der Krankenhilfe (24,2 0/o) und der Ausbildungs-
hilfe (10,3 0/o), während der vorbeugenden Gesundheitshilf e 
(9,9 0/o) erst der vierte Platz zukam. Beim überörtlichen  Träger 
beanspruchte die Hilfe zur Pflege 59,8 0/o, bei der es sich vor 
allem um Aufwendungen für die in Anstalten untergebrachten 
Nerven- und Geisteskranken bzw. -schwachen  h andelte, die 
zweite Stelle nahm die Eingliederungshilfe für  Behinderte 
(140/o) ein, die dritte die Tuberkulosehilfe (13,90/0), für die 
nahezu gleich viel aufgewendet wurde. 

Aufwendungen fUr weitere Leistungen der 
Sozialliilfetriiger 

Der Vollständigkeit halber werden noch die sog. weiteren 
Leistungen der Sozialhilfeträger aufgeführt, die, mit Aus-
nahme der Sozialhilfe für Deutsche aus dem Ausland, keine 
Leistungen nach dem BSHG darstellen. Insgesamt wurden von 
den Sozialhilfeträgern Baden-Württembergs im Jahr  1964 
etwa 21,1 Mill. DM für weitere Leistungen aufgewendet ;  ih r 
Anteil am Gesamtaufwand der Sozialhilfe liegt bei 10,9 0/o. 
Wie aus der Tabelle 4 zu ersehen ist, besteht diese Aufwands-
gruppe in der Hauptsache aus Leistungen für Krankenver-
sorgung von Unterllaltshilfeempfängern des Lastenausgleichs 
(gern. § 276 LAG Abs. 3 und 4), deren Anteil sich  all ein au f  

62 % oder 13,1 Mill. DM belief. Den nächstgrößten  Ausgaben-
posten ergaben die Weihnachtsbeihilfen, die nach landesreeht-
lichenBestimmungen gezahltwerden (31,20/ooder6,6Mill.DD1). 

Einnahmen und regionale Verteilung der Soziallasten 

Mit den Einnahmen des Jahres 1964, die sich insgesamt auf 
56,4 hlill. DM summierten, konnten rund 29 % der Bruttoaus-
gaben der Träger der Sozialhilfe gedeckt werden. Somit ver-
blieben reine Ausgaben in Höhe von 137,7 Mill. D31. Bei diesen 
Einnahmen handelte es sich in der Hauptsache um Ersatz-
leistungen von anderen Sozialleistungsträgern und von Unter-
haltspflichtigen. Nicht berücksichtigt wurden hierbei die Kosten-
erstattungen der Sozialhilfeträger untereinander. Gleichfalls 
außer Betracht blieben beispielsweise auch, Zuschüsse an die 
freie Wohlfahrtspflege (§ 10 Abs. 3 BSHG). 

Tabelle 5 




